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Chancen erkennen
Anrechnung und Anerkennung in berufsbegleitenden 
Masterstudiengängen
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1. Kurzvorstellung berufsbegleitende Studiengänge

2. Anerkennung von Studienleistungen

3. Anerkennung durch Einstiegsprüfung

4. Anrechnung für Studienzulassung

5. Anrechnung beruflicher Weiterbildungen

6. Weiterentwicklung – CAS, Wahlmodule, Tauschmodule, Studium individuale

7. Anrechnungs-/Anerkennungsberatung

8. Fazit
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1. Kurzvorstellung berufsbegleitende Studiengänge
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1. Kurzvorstellung Studiengänge



Dipl.-Ing. Karin Gorges, MA09.11.2023

1. Kurzvorstellung Studiengänge

Masterstudium – nuBau – 90 LP
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1. Kurzvorstellung Studiengänge

Schwerpunkt: 

Betoninstandhaltung

Schwerpunkt: 

Gebäudesanierung

Studium 

individuale

Masterstudium – nuBau – 60 LP
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2. Anerkennung von Studienleistungen
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2. Anerkennung von Studienleistungen

PO - § 12 Anerkennung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen

(1) Entsprechend der Lissabon-Konvention sind Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 
sowie Praxissemester, die an einer anderen in- oder ausländischen staatlichen oder staatlich 
anerkannten Hochschule oder in anderen Studiengängen derselben Hochschule erbracht wurden, 
anzurechnen, soweit keine wesentlichen Unterschiede hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen 
(Lernergebnisse) nachgewiesen werden. Über die Anrechnung und Anerkennung oder Versagung 
entscheidet auf Antrag der Prüfungsausschuss.

(2) Werden Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt, sind die Noten – soweit die 
Notensysteme vergleichbar sind – zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote 
einzubeziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk “bestanden" 
aufgenommen. Eine Kennzeichnung der Anerkennung im Zeugnis ist zulässig.

(3) Bei Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 1 besteht ein Rechtsanspruch auf 
Anerkennung. Die Studierenden haben gegenüber dem Prüfungsausschuss die für die Anrechnung 
erforderlichen Unterlagen vorzulegen.

(4) Ablehnende Entscheidungen sind schriftlich zu begründen. Die Beweislast, dass ein Antrag 
nicht die notwendigen Voraussetzungen erfüllt, liegt bei der die Bewertung durchführenden 
Stelle.
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2. Anerkennung von Studienleistungen
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2. Anerkennung von Studienleistungen

Lösung: 

Austausch-Lehrveranstaltung

Achtung: 

Keine doppelte Anerkennung von LP (Summe Master 300LP)
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3. Anerkennung durch Einstiegsprüfung
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3. Anerkennung durch Einstiegsprüfungen

• Einstiegsprüfung ist nicht Eignungsfeststellungsprüfung

• nur Grundlagenfächer

• Hintergrund: Heterogenität der Studierenden

• Berufsschwerpunkte

• informell erworbene Kompetenzen
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4. Anrechnung für Studienzulassung



Dipl.-Ing. Karin Gorges, MA09.11.2023

4. Anrechnung für Studienzulassung

Bachelor oder Diplom 
mit 240 LP oder 

8 Sem. Regelstudienzeit

Bachelor oder Diplom 
mit 210 ECTS oder 

7 Sem. Regelstudienzeit

Bachelor oder Diplom 
mit 180 ECTS oder 

6 Sem. Regelstudienzeit

min. 4 Jahr Berufserfahrung
Portfolio 
30 ECTS

Belegen weiterer
Lehrveranstaltungen 

30 ECTS

Zulassung zum Masterstudium mit 60LP Zulassung zum Masterstudium mit 90LP

min. 1 Jahr 
Berufserfahrung

min. 4 Jahr Berufserfahrung
Portfolio 
30 ECTS

min. 1 Jahr 
Berufserfahrung



Dipl.-Ing. Karin Gorges, MA09.11.2023

5. Anrechnung beruflicher Weiterbildungen
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5. Anrechnung beruflicher Weiterbildungen

PO - § 13 Anrechnung außerhochschulisch erworbener Kompetenzen

Außerhalb von Hochschulen erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten können 
angerechnet werden, wenn
 1. die für den Hochschulzugang geltenden Voraussetzungen erfüllt und
 2. die anzurechnenden Kenntnisse und Fähigkeiten den Studien- und 

Prüfungsleistungen, die sie ersetzen, gleichwertig sind.
Insgesamt dürfen nicht mehr als 50 Prozent der Prüfungsleistungen vom zuständigen 
Prüfungsausschuss angerechnet werden. Der Prüfungsausschuss entscheidet hierüber 
im Einzelfall auf schriftlichen Antrag.
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5. Anrechnung beruflicher Weiterbildungen

Standardisierte 
Anrechnung

Beispiele:
• EEE-Liste der DENA
• BAfA Liste
• SKP – ABB SKP DAfStB
• DGNB Auditor

Geprüfte 
Listeneintragungen

individuelle 
Anrechnung

Geprüfte 
Weiterbildungen

Beispiele
• Baubiologe IBN
• Brandschutz-SV EIPOS

andere 
Weiterbildungen



Dipl.-Ing. Karin Gorges, MA09.11.2023

6. Weiterentwicklung 

 CAS, Wahlmodule, Tauschmodule, Studium individuale
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6. Weiterentwicklung - CAS

Online abrufbar unter: https://www.dgwf.net/files/web/service/publikationen/DGWF_WB-Abschluesse.pdf

Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Wissenschaftliche Weiterbildung und 
Fernstudien e. V. zur Struktur und Transparenz von Angeboten der wissenschaftlichen 
Weiterbildung an Hochschulen in Deutschland (2018)

https://www.dgwf.net/files/web/service/publikationen/DGWF_WB-Abschluesse.pdf
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6. Weiterentwicklung - CAS

3 LP Teilnahme-
bescheinigung

12 – LP
CAS 1

12 – LP
CAS 2

60 – LP - Master 90 – LP - Master
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6. Weiterentwicklung – Wahl- und Tauschmodule

SO - §7 Aufbau, Inhalte, Lehr- und Lernformen des Studiums

(2) Bis zu 6 LP der Pflichtmodule können auf Antrag in Form von Wahlmodulen belegt 
werden, die Studiengangleitung entscheidet über den Antrag der Studierenden.

SO - Studienablaufplan

90LP – Master: Wahlbereich 6 LP
60LP – Master: Wahlbereich 3 LP

→ 90LP – Master: Wahlbereich 12 LP
→ 60LP – Master: Wahlbereich 9 LP
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6. Weiterentwicklung – Studium individuale

Studium 

individuale

• Berufsbegleitend Studierende sind zielfokussierter

• seit Studienordnung 2022

• (fast) freie Auswahl der Lehrveranstaltungen
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• Erste Anlaufstelle Studiengangkoordinatorin

• Verbessert Aufwand-Nutzen Relation

• Standardisierung wo möglich, Einzelfallprüfung wo nötig

7. Anrechnungsberatung
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• Chancen erkennen!

• Anrechnung/Anerkennung 

 → Schaffung von Zulassungsvoraussetzungen

 → Studienzeitverkürzung 

 → höhere Studienzufriedenheit

 → weniger Studienabbrecher

 → passfähigere Abschlüsse

 → Kostenersparnis für die Studierenden

• Kleine Module/Lehrveranstaltungen erleichtern die Anrechnung/Anerkennung und 

erhöhen die Flexibilität 

• Anrechnungsberatung ist wichtig

• Anrechnung/Anerkennung weiter denken lohnt sich!

8. Fazit
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